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Sitzungstermine 2026 
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Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Widmung von Straßen im Stadtgebiet Hilden 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 15.04.206 nach Vorberatung im Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Klima und Mobilität wie folgt beschlossen: 
 
Die folgende Straße in der Stadt Hilden wird gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23. September 1995 (GV NRW S. 1028 ff.) in der zurzeit 
gültigen Fassung jeweils  
 

- als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke 
überwiegen (§ 3 Absatz 4 Ziffer 2 StrWG NRW) dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 

 

Lfd. 
Nr. 

Straße von - bis 
Gemarkung Hilden 

Flur Flurstück 

1 Gluckstraße / Ecke Händelstraße bei Gluckstraße 18 7 953 

 
Die Widmungsunterlagen können während der Dienstzeit bei der Stadt Hilden, Planungs- und Ver-
messungsamt, Sachgebiet Vermessung und Liegenschaften, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, 
Zimmer 453 eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt Düsseldorf, Bastionsstraße 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann auch durch Übertra-
gung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. 
Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
Verwaltungsgerichtsordnung eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne-
ten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über 
die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803). Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und Streitgegenstand bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
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Hinweis: 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das bisher einer Klage vorgeschaltete Widerspruchs-
verfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich Ihnen, sich vor Erhe-
bung einer Klage zunächst mit dem Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden in Verbindung 
zu setzen. Etwaige Unstimmigkeiten könnten somit bereits im Vorfeld einer Klage behoben werden. 
 
Ich weise jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Klagefrist von einem Monat sich durch ein solches 
Gespräch nicht verlängert. 
 
Hilden, 04.05.2026 
Dr. Claus Pommer  
Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 04.05.2026 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

2. Allgemeinverfügung vom 15.04.2026 zum Verzicht der Ausübung eines Vorkaufsrechts nach 
Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW, GV. NRW. 2022 S. 662) 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 15.04.2026 nach Vorberatung im Ausschuss für Fi-
nanzen und Beteiligungen wie folgt beschlossen: 
 
Die Stadt Hilden erklärt auf der Grundlage von § 31 DSchG NRW vom 13.04.2022 (GV. 
NRW. S. 662; SGV. NRW. 224) im Wege der Allgemeinverfügung: 
 

1. Die Stadt Hilden verzichtet auf die Ausübung des ihr durch § 31 DSchG NRW eingeräumten 
Vorkaufsrechts an Grundstücken im Gemeindegebiet, auf oder in denen sich eingetragene 
Denkmäler oder ortsfeste Bodendenkmäler befinden, sofern es sich hierbei um einen Kauf von 
Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) oder dem Erbbaurechtsgesetz (Erb-
bauRG) handelt. 
 

2. Dieser generelle, unbefristete Verzicht gilt gemäß §41 (4) VwVfG NRW ab dem 01.06.2026 
als bekanntgegeben.  
 

3. Die Stadt Hilden behält sich ausdrücklich vor, den in Ziffer 1 erklärten generellen Verzicht je-
derzeit für zukünftig abzuschließende Kaufverträge zu widerrufen. 

 
Der Verwaltungsakt und seine Begründung können während der Dienststunden und nach Terminver-
einbarung im Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden im Verwaltungsgebäude, Am Rat-
haus 1, 40721 Hilden, 4. Etage, Zimmer 456 eingesehen werden. Dienststunden sind montags und 
freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags und mittwochs in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf erhoben werden. 
 
Hilden, den 04.05.2026 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 04.05.2026 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

3. 1. Nachtragssatzung zur Schulsatzung der Musikschule der Stadt Hilden vom 24.07.2025 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Hilden am 
15.04.2026 folgende Nachtragssatzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Aufgabe  
 
Die Stadt Hilden verfolgt mit ihrer „Musikschule der Stadt Hilden“ ausschließlich und unmittelbar – ge-
meinnützige – Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck der Einrichtung ist die Förderung der musikalischen Bildung von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen.  
 
Die Musikschule Hilden ist eine voll ausgebaute Musikschule im Sinne des Strukturplans des Verban-
des deutscher Musikschulen.  
 
Als öffentliche Musikschule ist sie eine kommunal verantwortete Einrichtung mit bildungs-, jugend- 
und sozialpolitischen Aufgaben. Sie ist ein Ort des Musizierens, der Musikerziehung und der Musik-
pflege, ein Ort der Kunst und der Kultur, ein Ort für Bildung und Begegnung.  
 
In der Musikschule kommen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, allen Generati-
onen und verschiedenen Kulturkreisen zusammen und lernen voneinander.  
 
Das Angebot der Musikschule ist zugangsoffen, dies im räumlichen wie im sozialen Sinne als Kenn-
zeichen öffentlicher Musikschularbeit, und es folgt bundesweiten Qualitätsstandards.  
 
Die Musikschule ist das Kompetenzzentrum für musikalische Bildung innerhalb der kommunalen Bil-
dungslandschaft.  
 
Die Lernorte ihres musikalischen Bildungsangebotes sind sowohl in der Musikschule selbst als auch 
bei anderen Einrichtungen im kommunalen Kontext angesiedelt. Hier kommt den Kooperationen mit 
Kindertagesstätten, Schulen und vielfältigen weiteren Einrichtungen und Akteuren in der Kommune 
besondere Bedeutung zu.  
 
Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit Freude am Lernen, am eigenen Tun, an 
der Leistung und am Erfolg. Neben der individuellen Förderung am Instrument (und/oder der Stimme) 
ist in der Musikschule besonders das regelmäßige gemeinsame Musizieren in Ensembles fester Be-
standteil der Ausbildung.  
 
Mit ihren Veranstaltungen und Auftritten ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern 
unmittelbare kulturelle Teilhabe innerhalb der Kommune und gestaltet gleichzeitig maßgeblich das 
Kulturangebot vor Ort mit.  
 
Im Sinne des KGSt-Gutachtens „Musikschule“ 1/2012 sowie der „Leitlinien und Hinweise“ des Deut-
schen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010 ist das Ziel der Musikschularbeit insgesamt, die 
kulturelle (insbesondere musikalische) Bildung für die Bevölkerung Hildens sicherzustellen, im Einzel-
nen umfasst dies:  
 
 Die Musikalische Grundbildung  
 Die Breitenförderung  
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 Die Begabtenfindung und –förderung 
 Ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium  
 Die Befähigung zum aktiven Musizieren im Laienbereich bis ins hohe Alter  
 Die Förderung von Begegnung und Verständigung in und mit der Musik 
 
 
§ 2 Stellung  
 
Die Stadt Hilden ist selbstlos tätig. Es werden nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke ver-
folgt.  
 
 
§ 3 Zuwendungen  
 
Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die  
Trägerkörperschaft erhält keine Zuwendungen. Die Gebietskörperschaft erhält bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer  
geleisteten Sachanlage zurück.  
 
 
§ 4 Vergütung  
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind, oder durch  
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
§ 5 Aufbau 
 
5.1 Die Ausbildung gliedert sich in Anlehnung an den Strukturplan des Verbandesdeutscher Musik-

schulen (VdM) wie folgt: 
 
a) Grundstufe 
 Eltern-Kind-Gruppen und Angebote für 3-Jährige;  
 Elementare Musikerziehung für Kinder bis 6 Jahre, in der Regel in Kooperation mit örtlichen 

Kindertageseinrichtungen 
 
b) „JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ 

Musikpraktischer Unterricht für Kinder des 1. bis 4. Schuljahres im Rahmen und nach den Vor-
gaben des gleichnamigen Landesprogramms NRW in Kooperation mit den örtlichen Grund-
schulen. 

c) Unter- bis Oberstufe 
Gruppen- oder Einzelunterricht im Instrumental- und Vokalbereich, ergänzt durch Ensembles 
(Kammermusikgruppen, Orchester, Chöre, Band-Besetzungen) sowie durch Kurse in Musikthe-
orie und musikalische Projekt- / Workshop-Angebote 

 
Für den Anfangsunterricht können Schüler*innen im Rahmen der Bestände der Musikschule Instru-
mente gegen Zahlung einer Gebühr nach der jeweils gültigen Gebührensatzung überlassen werden. 
Die Überlassungszeit sollte in der Regel die Dauer eines Schuljahres nicht überschreiten. 
 
5.2 Für die jeweiligen Unterrichtsziele bilden die Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Mu-

sikschulen (VdM) die Grundlage. 
 
5.3 Das gemeinsame Musizieren in Ensembles ist fester Bestandteil der Musikschulausbildung. 

Eine regelmäßige Mitwirkung in (einer) Kammermusikgruppe/n, einem Orchester und/oder einer 
Gruppe in Vokal- oder Bandbesetzung wird daher so früh wie möglich angestrebt. 
Im Rahmen der Talentförderung ist die Teilnahme am Ensemble obligatorisch. 
Weitere Maßnahmen zur gezielten Talentförderung erfolgen – gemäß dem Talentförderkonzept 
der Musikschule – in enger Absprache zwischen Fachlehrer*in, Schulleitung, Eltern und Schü-
ler*in. 
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§ 6 Leitung  
 
6.1 Die Musikschule wird von einer hauptamtlichen musikpädagogischen Fachkraft mit entspre-

chenden Zusatzqualifikationen geleitet – Schulleitung. 
 

6.2 Der Schulleitung obliegen die organisatorische und pädagogische Leitung der Musikschule ein-
schließlich der Beratung von Schüler*innen, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften, das Per-
sonalmanagement sowie die Haushaltsverantwortung für das Sachgebiet. 
 

6.3 Die der Schulleitung und den bei der Stadt Hilden angestellten Lehrkräften obliegenden Rechte 
und Pflichten sind in der „Dienstanweisung für die Lehrkräfte der Musikschule der Stadt Hilden“ 
näher geregelt. Die Dienstanweisung wird von dem / der Bürgermeister*in nach vorheriger An-
hörung der Schulleitung, des Personal- und des Lehrerrates erlassen. 

 
 
§ 7 Unterrichtszeiten  
 
7.1 Das Schuljahr der Musikschule und die Ferien- und Feiertagsregelungen entsprechen den je-

weiligen Regelungen für die allgemeinbildenden Schulen in NRW. 
 
7.2 
 

a) Die Elementare Musikerziehung (Grundstufe) erfolgt in direkter und enger Abstimmung mit 
den kooperierenden Kindertagesstätten in verschiedenen Zeiteinheiten und Gruppenzu-
sammenstellungen.  

 
b) Im Programm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ richten sich die Unter-

richtszeiten nach den Vorgaben des Landesprogramms. 
 
c) Die Unterrichtseinheit im Instrumental- / Gesangsunterricht umfasst je nach Angebot und 

Teilnehmerzahl 30 bzw. 45 Minuten. Neben dem regelmäßig 1 x wöchentlich stattfindenden 
Unterricht werden auch Schnupperstunden, Einführungskurse und (nur für Erwachsene) 
Kompaktkurse mit fünf oder zehn Kurseinheiten im Halbjahr angeboten.  

 
Der Unterricht findet regulär grundsätzlich in Form von Präsenzunterricht statt. 
In besonderen Situationen wie bspw. einer behördlichen Schließung oder Einschränkung 
des Unterrichtsbetriebes der Musikschule in Folge einer Pandemie o. Ä., kann der Unter-
richt im Instrumental- und Gesangsbereich online erfolgen. Nur wenn die/der Schüler*in 
den Unterricht in Online-Form nicht in Anspruch nimmt, erfolgt eine Erstattung der Unter-
richtsgebühren gemäß § 4 der Gebührensatzung. 

 
Darüber hinaus kann der Unterricht in begründeten Ausnahmefällen, zeitlich befristet und 
nach Genehmigung durch die Schulleitung in Form von Online-Unterricht erfolgen, wenn 
dies organisatorisch und technisch für die Musikschule umsetzbar ist. 

 
d) Im Ensemblebereich sind (je nach Größe und Art des Ensembles) Unterrichtseinheiten von 

30 bis 120 Minuten wöchentlich oder auch ein- oder zweimal im Monat möglich. 
 
 
§ 8 Unterrichtsfächer 
 
8.1 Gemäß Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) hält die Musikschule ein 

breit gefächertes Angebot an Instrumental- und Vokalfächern bereit: 
 

Streichinstrumente: Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass 

Zupfinstrumente: Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Mandoline, Harfe  

Holzblasinstrumente: Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon. 

Blechblasinstrumente: Trompete, Posaune, Horn, Tuba 
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Tasteninstrumente: Klavier, Keyboard, Akkordeon  

Schlaginstrumente: Schlagzeug, Pauken, Mallets, Cajón, Perkussionsinstrumente 

Gesang: Klassischer Gesang, Pop-/Jazz-Gesang 

 
 
8.2 Im Ensemblebereich hält die Musikschule eine Vielfalt an Ensemblefächern unterschiedlicher 

Besetzungen und Stilrichtungen bereit wie beispielsweise: 
Vokal-Ensemble / Chor, Streichorchester, Kammerorchester und weitere kammermusikalische 
Besetzungen, Sinfonieorchester, Zupforchester, Blasorchester, Akkordeon-Ensemble, Percus-
sion- und Trommel-Ensembles, Pop-, Rock- und Jazz-Bands sowie weitere, unterschiedlich be-
setzte Instrumentalgruppen. 

 
8.3 Die Teilnahme an den Ensembles der Musikschule ist gegen Zahlung einer Gebühr nach der 

jeweils gültigen Gebührensatzung auch ohne Belegung eines Instrumental- oder Vokalfachs 
möglich.  

 
Eine unentgeltliche Mitgliedschaft in einem Ensemble der Musikschule ist für Jugendliche, die 
sich bereits in der Berufsausbildung befinden, und Erwachsene zulässig, wenn die Musikschule 
hieran ein berechtigtes Interesse hat (z.B. Verstärkung des Orchesters). Eine Entscheidung 
hierüber trifft die Schulleitung nach Absprache mit der Leitung des jeweiligen Ensembles. 

 
 
§ 9 Anmeldung und Kündigung 
 
9.1 Die Anmeldung einer Schülerin / eines Schülers für das jeweils folgende Schulhalbjahr muss bis 

spätestens 1. Juni oder 1. Dezember eines Jahres erfolgen. Gleiches gilt auch für die Ummel-
dung auf ein anderes als das bisher belegte Unterrichtsfach. 
Kann die An- bzw. Ummeldung zum gewünschten Termin berücksichtigt werden, erfolgt eine 
schriftliche Bestätigung. Sofern das Unterrichtsangebot nicht ausdrücklich eine befristete Lauf-
zeit beinhaltet, gilt die Anmeldung jeweils für ein Halbjahr und verlängert sich automatisch um 
ein weiteres Halbjahr, es sei denn, der Unterricht wird fristgemäß gemäß § 9.3 bis 9.5 gekün-
digt. 
Kann die An- oder Ummeldung nicht zum gewünschten Termin berücksichtigt werden, verbleibt 
sie auf der Warteliste zur Einteilung zum nächstmöglichen Termin, sofern kein Widerruf erfolgt. 

 
Anmeldungen für Angebote im Kursbereich gelten jeweils für ein Halbjahr. Eine Übertragung 
nicht wahrgenommener Kurseinheiten in das nachfolgende Halbjahr ist nicht möglich. 

 
9.2 Die Anmeldung erfolgt in der Regel online über www.hilden.de/musikschule, bei Minderjährigen 

durch die Erziehungsberechtigten. Auf Anfrage ist eine Anmeldung auch in Schriftform möglich. 
 

Mit der Anmeldung zum Unterricht der Musikschule erfolgt die Zustimmung zur Erhebung per-
sönlicher Daten der Schüler*innen, ggf. der Erziehungsberechtigten und der Zahlungspflichti-
gen. Die Angabe der Daten erfolgt freiwillig und auf jederzeitigen Widerruf. 

 
Hinweis zum Datenschutz: Die Daten werden zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung (Unter-
richtseinteilung und Rechnungsstellung) der Musikschule der Stadt Hilden gem. § 12 Abs. 1 Da-
tenschutzgesetz NRW (DSG-NRW) benötigt. Sie werden gemäß § 14 DSG-NRW ausschließlich 
an die Buchhaltung der Stadtkasse der Stadt Hilden zur Einziehung der Gebühren und an die 
Lehrkräfte zur Planung des Unterrichtes übermittelt. 

 
Mit der Anmeldung zum Unterricht der Musikschule erfolgt außerdem die Zustimmung zur Ver-
öffentlichung von Foto-, Video- und Audio-Aufnahmen aus öffentlichen Veranstaltungen durch 
die Musikschule. 
Die Bestimmungen der Schul- und Gebührensatzung der Musikschule der Stadt Hilden, die die 
Rechte und Pflichten der Schüler*innen sowie ggf. deren gesetzlichen Vertreter*innen regelt, 
sind ihnen bei der Anmeldung bekannt zu geben. 
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9.3 Es besteht kein Anspruch auf Einteilung in Gruppen mit bestimmten Teilnehmendenzahlen so-
wie auf Festlegung eines bestimmten Unterrichtsortes. 
Voraussetzung für die Einrichtung und das Beibehalten einer Klasse, Gruppenstärke oder eines 
Fachs ist eine entsprechend vorhandene Unterrichtskapazität einer entsprechenden Fachkraft 
sowie eine Mindestzahl von Teilnehmer*innen. Die Mindestzahl orientiert sich an pädagogi-
schen Gesichtspunkten. Die Festsetzung erfolgt durch die Schulleitung.  

 
Bei Veränderung der Teilnehmendenzahl (Gruppenstärke) für das folgende Schuljahr besteht 
für die hiervon betroffenen Zahlungspflichtigen ein Sonderabmeldungsrecht, wenn sich hier-
durch nach § 10 der Gebührensatzung die Gebühren erhöhen würden. 

 
Die allgemeinen Kündigungsfristen verlängern sich in diesem Fall um einen Monat. 

 
9.4. Für die Kündigung des Musikschulunterrichts gelten folgende Fristen: 
 

a) zum 31.01. eines Jahres bis spätestens 01.12. des Vorjahres 

b) zum 31.07. eines Jahres bis spätestens 01.06. des Jahres 

 
Die Kündigung muss schriftlich oder per E-Mail erfolgen. 

 
9.5. Abweichende Anmeldungen und Kündigungen während des laufenden Schuljahres können nur 

in besonders begründeten Ausnahmefällen (zum Beispiel bei längerer Krankheit, Wegzug und 
anderem) nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises berücksichtigt werden. 

 
Angebote im Kursbereich haben eine Laufzeit von maximal einem Halbjahr. Eine Kündigung 
zum Ende des Halbjahres ist nicht erforderlich. 

 
Im Elementarbereich sind auf Antrag Sonderkündigungen in den ersten 2 bis 4 Wochen nach 
Aufnahme des Unterrichts möglich. Hierüber entscheidet die Schulleitung nach Rücksprache 
mit dem/der entsprechenden Fachlehrer*in. 

 
 
§ 10 Teilnahme am Unterricht  
 
10.1 Die Schüler*innen sind zum regelmäßigen und pünktlichen Besuch der Unterrichtsstunden an-

gehalten. Versäumnisse sind der Musikschule unverzüglich mitzuteilen, bei Schüler*innen unter 
18 Jahren durch die Erziehungsberechtigten. 

 
10.2 Nimmt der/die Schüler*in nicht am Unterricht teil oder beendet ihn vorzeitig, so ist die Unter-

richtsgebühr bis zum Ende des laufenden Schulhalbjahres zu zahlen (mit Ausnahme von § 9.5).  
 
10.3 Bestandteil der Musikschulausbildung ist die Teilnahme an regelmäßigen Vorspielen, Konzerten 

und Veranstaltungen. Die angesetzten Veranstaltungen sind einschließlich der hierfür notwendi-
gen Vorbereitungen Bestandteil des Unterrichts. Die Schüler*innen sind zur Teilnahme aufge-
fordert. 

 
 
§ 11 Musikschulgebühren  
 
Mit der durch die Schulleitung bestätigten Anmeldung besteht die Verpflichtung, die durch Gebühren-
bescheide festgelegte Gebühr zu entrichten.  
Die Musikschulgebühr richtet sich nach der Gebührensatzung für die Musikschule der Stadt Hilden in 
der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
§ 12 Leistungen der Schüler*innen 
 
12.1 Alle Schüler*innen der Musikschule sollen bestrebt sein, die Anforderungen des Unterrichts zu 

erfüllen. 
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12.2 Die Lehrkräfte geben den Schüler*innen regelmäßig eine Rückmeldung zu ihren Leistungen 

und bei Schüler*innen unter 18 Jahren auch den Erziehungsberechtigten entsprechende Aus-
künfte.  

 
12.3 Bei erheblichen disziplinarischen Schwierigkeiten in Klassen oder Gruppen sowie bei respektlo-

sem Verhalten anderen Schüler*innen oder der Lehrkraft gegenüber kann ein vorübergehender 
oder endgültiger Ausschluss einer Schülerin / eines Schülers vom Unterricht erfolgen. Hierüber 
entscheidet die Schulleitung nach Rücksprache mit dem/der betreffenden Schüler*in, den Erzie-
hungsberechtigten und dem/der Fachlehrer*in.  
Die Verpflichtung zur Zahlung der Unterrichtsgebühr bis zum Ende des jeweiligen Halbjahres 
bleibt davon unberührt. 

 
 
§ 13 Mitwirkung von Lehrer*innen, Schüler*innen und Erziehungsberechtigten  
 
13.1 Lehrerrat, Lehrerkonferenz 

Die Lehrkräfte der Musikschule werden mindestens einmal im Jahr von der Schulleitung zu ei-
ner Gesamtkonferenz eingeladen.  
Der / die Vorsitzende der Schulpflegschaft kann auf eigenen Wunsch an der Gesamtkonferenz 
mit beratender Stimme teilnehmen.  

 
13.2 Das Lehrerkollegium der Musikschule wählt alle 3 Jahre einen aus fünf Mitgliedern bestehen-

den Lehrerrat, der die Belange der Lehrkräfte gegenüber der Schulleitung vertritt. Die Wahl fin-
det jeweils in der ersten Gesamtkonferenz des der ablaufenden Amtsperiode folgenden Schul-
jahres gemäß der durch die Gesamtkonferenz beschlossenen Wahlordnung statt. Der Lehrerrat 
wählt aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden.  

 
13.3 Rat der Schülerinnen und Schüler  

Auf Wunsch von mindestens 50 Schüler*innen werden alle Schüler*innen der Mittel- und Ober-
stufe zu einer Schulversammlung zusammengerufen. In dieser Versammlung wird ein Rat der 
Schüler*innen für jeweils ein Jahr gewählt, dem drei Schüler*innen der Mittel- und Oberstufe 
angehören, ein*e Vorsitzende*r und zwei Stellvertreter*innen.  
Der Rat der Schüler*innen vertritt die Belange der Schüler*innen und hat das Recht, in der Ge-
samtkonferenz gehört zu werden, insbesondere beim Ausschluss einer Schülerin oder eines 
Schülers. 

 
 
§ 14 Schulpflegschaft  
 
14.1 Schulgemeinde, Schulpflegschaft  

Die Eltern oder der bzw. die gesetzlichen Vertreter minderjähriger Schüler*innen sowie die voll-
jährigen Schüler*innen bilden die Schulgemeinde. Mindestens einmal im Jahr findet eine Schul-
gemeindeversammlung statt, zu der die / der Vorsitzende der Schulpflegschaft im Benehmen 
mit der Schulleitung einlädt. In der Schulgemeindeversammlung haben die Erziehungsberech-
tigten für jedes minderjährige Kind gemeinsam ebenso wie volljährige Schüler*innen eine 
Stimme.  

 
14.2 Die Schulgemeindeversammlung wählt für die Dauer eines Jahres die Mitglieder der Schul-

pflegschaft.  
Die Unterrichtsbereiche sollen durch insgesamt 10 Eltern oder Erziehungsberechtigte bzw. voll-
jährige Schüler*innen vertreten sein. Dabei sollte möglichst jeder Fachbereich berücksichtigt 
werden.  

 
14.3 Die Schulpflegschaft wählt ihre*n Vorsitzende*n, die oder der die Sitzung der Schulpflegschaft 

einberuft und leitet. Die Schulleitung und die Leitung des Kulturamtes können an der Sitzung 
mit beratender Stimme teilnehmen.  

 
14.4 Die Schulpflegschaft vertritt die Belange der Erziehungsberechtigten sowie der Schüler*innen 
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und arbeitet mit der Schulleitung und der Lehrerschaft bei der Verbesserung der Schulverhält-
nisse mit.  

 
 
§ 15 Widerspruch  
 
Gegen die Ablehnung der Aufnahme und den Ausschluss von Schüler*innen können die Schüler*in-
nen oder deren gesetzliche Vertreter die Leitung des Kulturamtes (als Beauftragte der Bürgermeiste-
rin / des Bürgermeisters) anrufen. Die Leitung des Kulturamtes entscheidet über den Widerspruch 
nach Anhörung der/des Vorsitzenden des Lehrerrates, des Schülerrates und der Schulpflegschaft 
nach pflichtgemäßem Ermessen. 
 
 
§ 16 Aufsicht und Haftung  
 
16.1 Eine Aufsicht der Musikschule besteht nur für die Zeit, in der die Schüler*innen am Unterricht 

oder an sonstigen Musikschulveranstaltungen teilnehmen.  
 
16.2 Bei Unfällen sowie bei Beschädigung von privatem Eigentum durch unbekannte Dritte während 

des Musikschul-Unterrichts oder im Verlauf von Musikschul-Veranstaltungen leistet die Stadt 
Hilden im Rahmen und im Umfange des bestehenden Deckungsschutzes Ersatz.  

 
16.3 Alle Besucher*innen der Musikschule, bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten, sind für 

pflegliche Behandlung und pünktliche Rückgabe von Schuleigentum, das zur Benutzung über-
lassen wird, verantwortlich. Sie haften für die Beschädigung und Entwendung nach den gesetz-
lichen Vorschriften. Dasselbe gilt für gegen Gebühr überlassene Instrumente. Diese sind pünkt-
lich und unbeschadet zum vereinbarten Termin abzugeben. 

 
 
Diese 1. Nachtragssatzung der Schulsatzung der Musikschule der Stadt Hilden tritt am 01.06.2026 in 
Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 1. Nachtragssatzung zur Schulsatzung der Musikschule der Stadt Hilden vom 
24.07.2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o. g. Sat-
zung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der/die Bürgermeister/in hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 07.05.2026 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
  



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 10/2026 – Seite 11 
 

4. 5. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung der Musikschule der Stadt Hilden vom 22.12.2017 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der §§ 1, 
2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in den jeweils zur-
zeit gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Hilden am 15.04.2026 folgenden 5. Nachtrag der Ge-
bührensatzung der Musikschule der Stadt Hilden vom 24.07.2025 beschlossen: 
 
 
§ 1 Gebührenarten 
 
Nach Maßgabe dieser Gebührensatzung und den Gebührentarifen, die Bestandteil dieser Satzung 
sind, werden 
 
a) Unterrichtsgebühren für den Besuch der Musikschule der Stadt Hilden 
b) zusätzlich zu den Unterrichtsgebühren ein Erwachsenenzuschlag 
c) Gebühren für das Überlassen von schuleigenen Musikinstrumenten 
d) Gebühren für die Teilnahme an befristeten Musikschulangeboten wie Projekten, Kursen und 

Workshops 
 
erhoben. 
 
 
§ 2 Gebühren und Entgelte 
 
Der Jahresbescheid für 1 a) bis 1 c) enthält die Gebühren für die Monate Februar eines Jahres bis 
zum Januar des Folgejahres durchlaufend und wird auch für die Ferienmonate berechnet. Daneben 
gibt es Änderungsbescheide bei Unterrichtsummeldungen, Gewährung von Sonderkündigungsrech-
ten (nach § 9.3, Abs. 3 der Schulsatzung), Zu- und Abgängen im laufenden Schuljahr usw. Bei Aus-
scheiden aus der Musikschule werden die Gebühren unter Berücksichtigung der Kündigungsfristen (§ 
9 der Schulsatzung) bis zum bestätigten Abmeldedatum berechnet. 
 
Zu 1) a) bis c) werden Gebührenbescheide erstellt. Sie enthalten die Gebühren für den jeweils betref-
fenden und ausgewiesenen Zeitraum. 
 
1) Entstehen der Gebühren: 
a) Für die von der Schulleitung bestätigte Anmeldung und Einteilung zum Unterricht werden Unter-

richtsgebühren erhoben. 
Für die Teilnahme am Programm „JeKits – Jedem Kind Instrumente Tanzen Singen“ werden im 
2. Bis 4. Jahr Unterrichtsgebühren erhoben. Diese „Elternbeiträge“ entsprechen in der Höhe 
den Vorgaben des Landes NRW. 

 
b) Erwachsene zahlen zusätzlich zu den in § 10 genannten Unterrichtsgebühren einen Erwach-

senenzuschlag. Er ist von allen Erwachsenen zu zahlen, die das 21. Lebensjahr vollendet ha-
ben und sich nachweislich nicht in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden. 

 
c) Die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühr für das Überlassen von schuleigenen Instrumenten 

entsteht mit der Aushändigung des Instrumentes. 
Die Gebühren zu § 2, Ziff. 1a, 1b und 1c, sind jeweils zum 15.03., 15.05., 15.09. und 15.11. ei-
nes jeden Jahres fällig. 

 
d) Für die Teilnahme an zeitlich befristeten Angeboten wie Projekten, Kursen und Workshops wer-

den Teilnahmegebühren gemäß Gebührensatzung bzw. der jeweiligen Ausschreibung erhoben. 
Die Gebühren für zeitlich befristete Angebote sind zu den jeweils nächsten Zahlungsterminen 
15.03., 15.05., 15.09. und/oder 15.11. fällig. 

 
Alle Projekte, Kurs- und Workshop-Angebote sind von Ermäßigungen gemäß §§ 7, 8 und 9 ausge-
nommen. Sozialermäßigungen gemäß § 6 sind möglich. 
 
 
 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 10/2026 – Seite 12 
 

§ 3 Gebührenfreiheit 
 
Die Teilnahme an Ergänzungs- und Ensemblefächern ist in Verbindung mit dem Instrumental- und 
Vokalunterricht gebührenfrei. 
Für die Teilnahme an Ensemblefächern werden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Angeboten 
nach § 2 Ziffer 1) a) und b) keine zusätzlichen Gebühren erhoben. 
Die unterstützende Mitwirkung von erwachsenen Gastmusiker*innen in Ensembles und Orchestern 
der Musikschule ist ebenfalls gebührenfrei. Davon ausgenommen sind reine Erwachsenen-Ensem-
bles. 
Für das Überlassen schuleigener Instrumente, die speziell für den Einsatz in Ensembles ausgehän-
digt werden, wird keine Gebühr erhoben. 
 
 
§ 4 Gebührenerstattung 
 
1)  Ein Anspruch auf anteilige Erstattung von Unterrichtsgebühren besteht, wenn der Unterricht 

mehr als einmal im Halbjahr aus Gründen, die die Musikschule zu vertreten hat, ausgefallen 
ist und nicht nachgeholt wurde. 

 
2)  Schülerinnen und Schülern, die aus Krankheitsgründen über einen längeren Zeitraum (> 3 

Wochen) nicht am Musikunterricht teilnehmen können, wird auf Antrag und nach Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung die Unterrichtsgebühr für die ausgefallenen Unterrichtsstunden (ab 
der zweiten aus diesem Grund ausgefallenen Unterrichtsstunde in Folge) erstattet. 

 
§ 5 Ermäßigungen 
 
Folgende Ermäßigungen der Unterrichtsgebühren sind möglich: 
 
1) Sozialermäßigung gemäß § 6 der Gebührensatzung; 

2) Familienermäßigung gemäß § 7 der Gebührensatzung; 

3) Mehrfachermäßigung im Rahmen der besonderen Talentförderung gemäß § 8 der Gebühren-

satzung; 

4) Sonderermäßigungen gemäß § 9 der Gebührensatzung. 

 
Von den Ermäßigungen ausgenommen sind die Gebühren für das Überlassen von Instrumenten so-
wie die Gebühren für die Teilnahme an Projekten, Kursen und Workshops. 
 
 
§ 6 Sozialermäßigung 
 
Empfängern von Transferleistungen nach dem SGB II und SGB XII mit Wohnsitz in Hilden werden auf 
Antrag Sozialermäßigungen auf die Unterrichtsgebühren gewährt. Die Ermäßigung beträgt 50 % der 
Unterrichtsgebühren. 
Die Antragsteller haben die Voraussetzungen für die Gewährung der Sozialermäßigung nachzuwei-
sen. Sie unterliegen im Übrigen der Mitteilungspflicht des allgemeinen Teiles des Sozialgesetzbuches 
in der jeweils gültigen Fassung. 
Bei Gewährung von Sozialermäßigungen auf die Unterrichtsgebühren entfallen alle anderen Ermäßi-
gungen gemäß §§ 7, 8 und 9. 
 
 
§ 7 Familienermäßigung 
 
Besuchen mehrere Mitglieder einer Familie Unterrichte der Musikschule, wird eine Familienermäßi-
gung auf die Unterrichtsgebühren gemäß § 10 gewährt. 
Als Familienmitglieder zählen die in einer Hausgemeinschaft nach dem Meldegesetz lebenden Perso-
nen. 
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Die Gebühren für alle Unterrichtsfächer eines Familienmitglieds werden zu einer Gesamtgebühr zu-
sammengefasst. 
Das Familienmitglied mit der höchsten Gesamtgebühr erhält keine Familienermäßigung. 
 
a) Für das Familienmitglied mit der zweithöchsten Gesamtgebühr werden 35 %, 
b) Für das Familienmitglied mit der dritthöchsten Gesamtgebühr werden 40 %, 
c) Für das Familienmitglied mit der vierthöchsten Gesamtgebühr werden 45 %, 
d) Für das Familienmitglied mit der fünfthöchsten Gesamtgebühr werden 50 %, 
e) Für das Familienmitglied mit der sechsthöchsten und jeder nächst höheren Gesamtgebühr wer-

den 55 % Familienermäßigung - vor Abzug etwaiger Ermäßigungen gemäß § 8 - gewährt. 
 
 
§ 8 Mehrfächerermäßigung im Rahmen der besonderen Talentförderung 
 
Im Rahmen der besonderen Talentförderung kann die Leitung der Musikschule die Belegung Eines 
oder mehrerer zusätzlicher Unterrichtsfächer durch Gewährung einer Ermäßigung der Entsprechen-
den Unterrichtsgebühr um 20 % unterstützen. 
Diese Ermäßigung gilt nur für den zusätzlichen gebührenpflichtigen Unterricht und nach Abzug etwai-
ger Ermäßigungen gemäß § 7. 
Erwachsene sind von der Mehrfächerermäßigung ausgeschlossen. 
 
 
§ 9 Sonderermäßigungen 
 
In begründeten Ausnahmefällen kann eine Sonderermäßigung gewährt werden. Hierüber Entscheidet 
ein musikschulinternes Gremium, bestehend aus der Musikschulleiterin / dem Musikschulleiter, der 
stellvertretenden Leiterin / dem stellvertretenden Leiter sowie der Fachlehrerin / dem Fachlehrer der 
betreffenden Schülerinnen und Schüler. 
 
 
§ 10 Gebührentarife 
 

Tarif Unterrichtsart Min. / Woche 
Teilnehmer- 
zahl 

Gebühren- 
anteil / 
Monat 

Gebühr / 
Jahr 
pro Person 

1a Einzelunterricht als 
Förderunterricht 

45 1 92,00 € 1.104,00 € 

1b Einzelunterricht 45 1 128,00 € 1.536,00 € 
1c Einzelunterricht 30 1 66,50 € 798,00 € 

1d 
Einzelunterricht als 
Förderunterricht online 

45 1 92,00 € 1.104,00 € 

1e Einzelunterricht online 45 1 128,00 € 1.536,00 € 
1f Einzelunterricht online 30 1 66,50 € 798,00 € 
2a Gruppenunterricht 30 2 36,50 € 438,00 € 
2b Gruppenunterricht 45 2 52,50 € 630,00 € 
2c Gruppenunterricht 45 3 bis 6 31,00 € 372,00 € 
2d Gruppenunterricht online 30 2 36,50 € 438,00 € 
2e Gruppenunterricht online 45 2 52,50 € 630,00 € 
2f Gruppenunterricht online 45 3 bis 6 31,00 € 372,00 € 
3 Ensembleunterricht 30 bis 120 3 bis 65 19,50 € 234,00 € 

4 
Elementare 
Musikerziehung 

45 8 bis 15 21,75 € 261,00 € 

5 
Elementare 
Musikerziehung 

30 8 bis 15 14,50 € 174,00 € 

 
Der Unterricht der Musikschule findet regulär grundsätzlich in Form von Präsenzunterricht statt. On-
line-Unterricht ist nur in besonderen Situationen und nach Genehmigung durch die Schulleitung mög-
lich. 
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Gebühren 
für das Überlassen 

von schuleigenen Instrumenten 

Gebüren-
anteil / 
Monat 

Gebühr / 
Jahr 

Anschaffungswert des Instrumentes bis 500 €   8,00 € 96,00 € 
Anschaffungswert des Instrumentes über 500 €   15,00 € 180,00 € 

 
„JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ 

(Gemäß Vorgaben des Landesprogramms) 

Tarif Unterrichtsart Min. / Woche 
Teilnehmer- 

zahl 

Gebühren- 
anteil / 
Monat 

Gebühr / 
Jahr 

pro Person 

5a 
„JeKits I“  
im 1. Grundschuljahr 

45 bis 60 
in Klassen- 

stärke 
0,00 € 0,00 € 

5b 

„JeKits II“ 
im 2. Grundschuljahr 
(Instrumentalgruppe und 
Orchester) 

 
30 bis 45 

45 

 
2 bis 6 
ca. 16 

25,50 € 306,00 € 

5c 

„JeKits III/IV“ im 3./4.  
Grundschuljahr 
(Instrumentalgruppe und 
Orchester) 

 
30 bis 45 

45 

 
2 bis 6 
ca. 16 

31,00 € 372,00 € 

5d Leihinstrument für „JeKits II - IV“ 0,00 € 0,00 € 
 
 

Kursbereich 
Tarif Unterrichtsart Anzahl und 

Dauer der 
Kurseinheiten 

Teilnehmer- 
zahl 

Gebühr 
pro Person 

6a Kleinkinder-Kurs 
„Piccolini“ oder „Bambini“ 

15 x 45 Min.  8 bis 13 102,00 € 

6b Kleinkinder-Kurs 
„Piccolini“ oder „Bambini“ 

15 x 30 Min.  8 bis 13 68,00 € 

7a Schnupperstunde 
Instrument oder Gesang 

1 x 30 Min. 1 20,00 € 

7b Schnupperstunde 
Instrument oder Gesang 

1 x 45 Min. 1 30,00 € 

7c Einführungskurs  
Instrument oder Gesang 

5 bis max. 16 x 
30 Min. 

1 100,00  
bis max.  
320,00 €  

Nur für Erwachsene 
8a Kompaktkurs 5 x 30 Min 1 141,00 € 

8b Kompaktkurs 5 x 45 Min. 1 212,00 € 

8c Kompaktkurs 10 x 30 Min. 1 282,00 € 

8d Kompaktkurs 10 x 45 Min. 1 423,00 € 

8e Kompaktkurs 5 x 30 Min. 2 77,00 € 

8f Kompaktkurs 5 x 45 Min. 2 115,00 € 

8g Kompaktkurs 10 x 30 Min. 2 154,00 € 

8h Kompaktkurs 10 x 45 Min. 2 230,00 € 

9 Ensemble-Coaching 60 bis 90 
(1 x im Monat) 

3 bis 40 145,00 € 
im Jahr 
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Für Projekte und Workshops werden Teilnahmegebühren gemäß der jeweiligen Ausschreibung erho-
ben. 
 
Tarif 1a) Einzelunterricht als Förderunterricht 
 
Im Rahmen der Talentförderung kann die Leitung der Musikschule auf Antrag der  
Erziehungsberechtigten und nach ausdrücklicher Empfehlung durch die Fachlehrerin oder den Fach-
lehrer 45 Minuten Einzelunterricht als Förderunterricht (bis auf Widerruf) bewilligen. 
 
Schülerinnen und Schüler, die diesen Förderunterricht erhalten, verpflichten sich gleichzeitig 
 
a) mindestens einmal im Halbjahr bei einem Klassenvorspiel, einem Auftritt oder einer anderen 

Veranstaltung der Musikschule mitzuwirken; 
 
b) das Angebot „Musik entdecken und verstehen“ (Musiktheorie) der Musikschule wahrzunehmen; 
 
c) regelmäßig in einem Musikschul-Orchester oder -Ensemble mitzuwirken und somit die Musik-

schule bei ihren öffentlichen Auftritten zu unterstützen. Bei Klavier-Schülerinnen und -Schülern 
ist eine regelmäßige kammermusikalische Betätigung und/oder die Mitwirkung bei Vorspielen, 
Konzerten und Wettbewerben als Begleitung gleichbedeutend.  

 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Schulleitung. 
 
Tarif 1b) Einzelunterricht 
 
Sind die Bedingungen für den Einzelförderunterricht nicht erfüllt, so kann dennoch auf Antrag der Er-
ziehungsberechtigten die Unterrichtszeit auf 45 Minuten erweitert werden. Die Unterrichtsgebühr wird 
in diesem Fall jedoch nicht unter Fördergesichtspunkten festgelegt. 
 
 
§ 11 Erwachsenenzuschlag 
 
Zusätzlich zu den Unterrichtsgebühren zahlen erwachsene Schüler/innen einen  
Erwachsenenzuschlag von 25 %. 
 
 
Diese 5. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung der Musikschule der Stadt Hilden tritt am 
01.08.2026 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 5. Nachtragssatzung vom zur Gebührensatzung der Musikschule der Stadt Hilden 
vom 22.12.2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o. g. Sat-
zung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der/die Bürgermeister/in hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 11.05.2026 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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5. Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2026 
 
1. Haushaltssatzung 
 
Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2026 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung (GO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 
10. Juli 2025 (GV. NRW.2025 S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 
15.04.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Ergebnis- und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilden 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlun-
gen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 214.217.943 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 243.892.226 EUR 
abzüglich globaler Minderaufwand von    -1.854.058 EUR 
somit auf 242.038.168 EUR 

 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 207.312.151 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 224.648.006 EUR 
(nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung          1.854.058 EUR) 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     6.503.340 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   26.886.933 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   80.383.593 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   32.870.018 EUR 

 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kreditermächtigungen für Investitionen 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
  20.383.593 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
 115.795.307 EUR 

festgesetzt. 
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§ 4 
Ausgleichsrücklage, Vortrag des Jahresfehlbetrages, allgemeine Rücklage 

 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen  
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 

0 EUR 
und 
 
der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages wird auf 

27.820.225 EUR 
 
festgesetzt. 
 
Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt. 
 
 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen, 
werden dürfen, wird auf 

60.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  

1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 400 v. H. 
 

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 800 v. H. 
 

2. Gewerbesteuer 430 v. H. 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt und haben 
hier rein deklaratorischen Charakter. 
 
 

§ 7 
Nachtragssatzung 

 
Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum 
Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Als erheblich im Sinne des Erlasses einer Nachtrags-
satzung nach § 81 GO NRW werden festgelegt: 
 
§ 81 Abs. 2 Nr. 1 b GO NRW      7 %  
(erheblich höherer Fehlbetrag)     der ordentlichen Aufwendungen 
 
§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW         
über- oder außerplanmäßige Aufwendungen       
über- oder außerplanmäßige Auszahlungen aus    15 Mio. € 
Verwaltungs- oder Finanzierungstätigkeit  
über- oder außerplanmäßige Investitionsauszahlungen 
 
 
 

§ 8 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 10/2026 – Seite 18 
 

Budgets 
 
Die Unterhaltungsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte aller Produkte je Dezernat 
werden zu einem Unterhaltungsbudget zusammengefasst.  
 
Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen und zahlungswirksame Erträge für stel-
lenbezogenen Personalkostenerträge aller Produkte werden zu einem Personalbudget zusammenge-
fasst.  
 
Alle anderen zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge der Produkte eines Dezernates werden 
zu einem Budget zusammengefasst.  
 
Gemäß § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist der Saldo aus der 
Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes der o.g. Budgets verbindlich. 
 
Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind nicht zahlungswirksame Ertrags- und Auf-
wandsarten. 
 
 

§ 9 
flexible Haushaltsführung 

 
Die Instrumente der Budgetierung der flexiblen Haushaltsführung gemäß §§ 20 und 21 KomHVO 
NRW werden genutzt. Die Stadtkämmerin/der Stadtkämmerer wird ermächtigt, die Durchführung der 
nachstehenden Regelungen für die Haushaltsausführung zu regeln: 
 
Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen können durch 
die Stadtkämmerin/der Stadtkämmerer für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden bis zu einer 
Höhe von 100.000 €. 
 
Innerhalb eines Produktes können bei Mehrerträgen / Mehreinzahlungen die Aufwands-/ Auszah-
lungsermächtigungen erhöht werden bis zu einer Höhe von 100.000 €. 
 
Innerhalb eines Produktes können konsumtive Aufwandsbudgets als Deckung zur Erhöhung investi-
ver Auszahlungsbudgets verwendet werden. Den Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitio-
nen gemäß § 2 darf nicht überschritten werden.  
 
 

§ 10 
Überplanmäßige/ außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen gemäß § 83 Abs. 2 GO 
NRW der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie 100.000 € überschreiten.  Buchungen im Rah-
men der Jahresabschlussarbeiten bleiben hiervon unberührt. Über über- und außerplanmäßige Mittel-
bereitstellungen bis 100.000 €, die nicht innerhalb eines Budgets gedeckt sind, entscheidet die Stadt-
kämmerin/ der Stadtkämmerer.  
 
 

§ 11 
Ermächtigungsübertragungen 

 
Ermächtigungen für Aufwendungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haus-
haltsjahres verfügbar. 
 
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sind übertragbar. Auszahlungen für Baumaßnah-
men bleiben bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme verfügbar. Die übrigen Auszahlungen für 
Investitionen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf das Planungsjahr folgenden Haushalts-
jahres verfügbar. 
 
Über Ermächtigungsübertragungen entscheidet die Stadtkämmerin/ der Stadtkämmerer. 
Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die 
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entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und 
die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren 
Zweck verfügbar. 
 
 

§ 12 
Stellenplan 

 
Die Verwaltung wird ermächtigt, Beschäftigungsverhältnisse über befristete Verträge zu begründen. 
Der Ansatz für Personalaufwendungen ist einzuhalten.  
 
Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten/Beamtinnen mit ver-
gleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beam-
ten/Beamtinnen besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend an-
zupassen. 
 
Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Planstellen (ku-Vermerk) ist die Um-
wandlung in eine niedrigere Entgelt-/ Besoldungsgruppe jeweils nach Freiwerden der betreffenden 
Planstellen vorzunehmen.  
 
Bei den im Stellenplan als künftig wegfallend bezeichneten Planstellen (kw-Vermerk) sind diese Stel-
len nach Freiwerden nicht wieder zu besetzen und entfallen. 
 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 mit ihren Anlagen wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises 
Mettmann als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 20.04.2026 vorgelegt wor-
den.  
 
Mit Verfügung vom 07.05.2026 hat die Landrätin als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Kennt-
nisnahme der angezeigten Haushaltssatzung 2026 und ihren Anlagen schriftlich bestätigt. 
 
Den im Haushaltsjahr 2026 nach Abzug des eingeplanten globalen Minderaufwandes (§ 79 Abs. 3 S. 
1 GO NRW) eingeplanten Vortrag des verbleibenden Jahresfehlbetrages i.H.v.  
-27.820.225 € in das Jahr 2029 hat die Landrätin gem. § 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW genehmigt. 
 
Darüber hinaus hat die Landrätin die in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen 
Vorträge von Verlusten der Haushaltsjahre 2027 (-31.367.325 €), 
2028 (-33.272.042 €) und 2029 (-37.387.003 €) zulasten der Jahre 2030-2032 gem. § 84 Abs. 2 GO 
NRW genehmigt. 
 
Entsprechend § 80 Abs. 6 GO NRW, wird die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen im Anschluss an 
die öffentliche Bekanntgabe bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rathaus der 
Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Amt für Finanzservice, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten und ist auf 
der Homepage der Stadt Hilden unter https://www.hilden.de/haushalt/ im Internet verfügbar. 
 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 08.05.2026 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

6. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
hier: Aviago business consulting services GmbH 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, Amt für Finanzservice, Am Rathaus 1, 40721 Hilden 
 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
Firma Aviago business consulting services GmbH, Herderstraße 60, 40721 Hilden 

 

3. Aktenzeichen des Dokuments: 
346784/01/1 

 

4. Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann: 
Stadt Hilden, Amt für Finanzservice, Zimmer 244, Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 
Hilden, 07.05.2026 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Stellbrink 
 
 
Bekanntmachung der Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und 
Monheim am Rhein 
 

7. Jahresabschluss 2025 
 
Die Gesellschafterversammlung der Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld 
und Monheim am Rhein hat am 07.05.2026 den Jahresabschluss zum 31.12.2025 festgestellt und der 
Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht 2025 liegen 
im Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, Sekretariat Dezernat III, 
im Zimmer 425 gemäß § 108 Abs. 2 Ziffer 1c der Gemeindeordnung des Landes NRW  
 

zur Einsichtnahme aus. 
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, RSM Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Düs-
seldorf, hat am 27.03.2026 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld 
und Monheim am Rhein, Hilden, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Lan-
genfeld und Monheim am Rhein, Hilden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2025 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 10/2026 – Seite 21 
 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 so-
wie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 und 
 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 
 
Hilden, den 08.05.2026 
Bildung³ gemeinnützigen GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein 
Geschäftsführer 
Olaf Schüren 
 
 
 
 


